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Sitzungsvorlage Nr. 2018/346-04

Beratungsfolge - öffentlich - Sitzung am Beschluss-
vorschlag Änderung

 Ausschuss für Bauen und Umwelt 23.11.2023

 Ausschuss für Weltkulturerbe, 
Stadtgeschichte und Kultur

28.11.2023

 Verwaltungsausschuss 12.12.2023

 Rat der Stadt Goslar 19.12.2023

Betreff:  Sanierung und Aufwertung der Freiflächen der Kaiserpfalz (Landeseigentum) im 
Rahmen des Bundesprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus", Sanierung der 
Stadtmauer im Pfalzgarten, Projektfeststellungsbeschluss

Anlage/n:
- Finanzielle Auswirkungen
- Zukunftsfähigkeit der Vorlage einschl. wirtschaftlicher Bewertung
- Karte mit Verlauf der Stadtmauer im Pfalzgarten

Beschlussvorschlag:
Die Stadtmauer im Pfalzgarten wird im Rahmen des Bundes-Förderprojektes „Sanierung und 
Aufwertung der Freiflächen der Kaiserpfalz“ in den Jahren 2024/25 grundhaft saniert. Die 
Kosten in Höhe von voraussichtlich 1,6 Mio. Euro werden durch Fördermittel zu 100% 
abgedeckt. (Projektfeststellungsbeschluss)

Sachverhalt:
Bereits seit 2018 bemühte sich die Stadt Goslar um eine finanzielle Förderung der Sanierung 
und Aufwertung der Freiflächen der Kaiserpfalz im Rahmen des Programms „Nationale 
Projekte des Städtebaus“. Die Freiflächen befinden sich in Landeseigentum, werden jedoch 
von der Stadt Goslar verwaltet. Die Bewilligung des Förderprojektes mit einen 
Gesamtvolumen von 5 Mio. Euro und einer 100%-Finanzierung durch Bund und Land 
Niedersachsen erfolgte im Dezember 2022. 
In einem ersten Bauabschnitt soll nun die im Pfalzgarten verlaufende historische Stadtmauer 
mit einer Länge von 152 Metern saniert werden. Die aktuell auf der Grundlage von 
Bauschadensanalysen kalkulierten Kosten belaufen sich auf 1,6 Mio. Euro und werden durch 
Bund und Land Niedersachsen getragen. Die Mittel sind in den Haushaltsplänen der Stadt 
Goslar berücksichtigt, die Bereitstellung eines Eigenanteils der Stadt ist nicht erforderlich. 
Zur Gestaltung der Freiflächen im Rahmen der Fördermaßnahme erfolgt ein separater 
Projektfeststellungsbeschluss.


